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Wir fordern den verkaufsfreien Nachmittag!

von Rudi BLASS, Jugendsekretär der EG.

Bekanntlich ist im Saarland die 48-Stundcu-
woche als gesetzliche Arbeitszeit festgelegt. Alls
Arbeitsstunden von der 41. Stunde ab müssen
mit einem Zuschlag abgegolten werden, und
zwar von der 41. bis 48. Stunde mit 25 Prozent
und über die 48. Stunde mit 50 Prozent Zu¬
schlag.
Wie sieht es nun in der Praxis damit aus?

Die Verkäufer uni Verkäuferinnen, die im
saarländischen Handel, ganz gleich welcher
Branche, beschäftigt sind, kennen kaum eine
48-Stundenwoche. Ihr Dienst geht von mor¬
gens bis abends, oft ununterbrochen, mit nur
kurzen Mittagspausen.

Seine Majestät, der Kunde, geht über alles.
Leider überlegen sich auch hier zu Lande sehr
viele Käufer und Käuferinnen nur ganz selten
oder überhaupt nicht, wie schwer es für das
kaufmännische Personal ist, wenn Seine Maje¬
stät der Kunde, ausgerechnet seine Einkäufe
erst dann tätigt, wenn gerade hinter ihm das
Geschäft geschlossen wird. Vielleicht denkt
seine Majestät, der Kunde, auch noch, daß er
gerade danp am besten kaufen kann, weil dann
die Verkäuferin ja „Zeit genug“ hat, da sonst
w'ohl kein Kunde mehr im Geschäft ist.
Den wenigsten aber kommt der Gedanke, daß

auch das Verkaufspersonal einmal Schluß haben
muß und oft genug auf die Abfahrtszeiten der
Züge und sonstiger Verkehrsmittel angewiesen
ist, bevor cs tatsächlich nach Hause "kommt.
Wenn der letzte Kunde das Geschäft verlassen
hat, muß selbstverständlich noch eine Reihe
von Abschlußarbeiten getätigt werden, wie Ab¬
rechnen, Aufräumen, je nach Art und Größe
des Geschäftes auch oft genug noch Aufputzen
des Ladenlokals usw.

Diese Arbeiten erfordern naturgemäß oft ge-
nug mehr als eine halbe Stunde, ja sogar
manchesmal noch mehr als eine Stunde.
Wir wissen, daß hier Mißstnnde sind, die

unbedingt beseitigt werden müssen.

Wie aber können sie beseitigt weiden ?

W ir sind uns mit dem saarländischen Mandel
darüber im klaren, daß zwar die Beseitigung
dieser Mißotünde nie hundertprozentig gelingen
wird, daß jedoch irgendein Ausgleich geschaf¬
fen w'erden muß, um den im Flandel beschäftig¬
ten Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen ei¬
ne» Schutz gegen ^jvorzeitiges Erlahmen ihrer
Arbeitskraft zu bieten.

Es wird «ich durch die Eigenart von Ge¬
schäften nicht immer vermeiden lassen, daß
eine über die gesetzlich zugelassene tägliche
Arbeitszeit vorkommt. Dafür muß aber sowohl
nach unserer als auch noch dar Meinung der
verantwortlichen Kräfte im saarländischen
Handel, ein Ausgleich geschaffen werden.
W'ir betrachten dieses Problem nicht sosehr

von der finanziellen als von der gesundheitli¬
chen Seite her.
Schon vor längerer Zeit wurde ans allen ver¬antwortlichen Kreisen heraus die Frage nachder Einführung eines

verkaufsfreien Nachmittages
gestellt und die Forderung den zuständigen Mi¬
nisterien. unterbreitet. Leider sind diese Stellen

bis zur Stunde noch nicht auf die Behandlung
dieser dringenden sozialen Forderung eingegan-
geu oder zumindest nicht so, wie es hätte ge¬
schehen müssen. Begründungen, wie: „Wir kön¬
nen da» unseren Hausfrauen nicht zumuten“
usw. haben unserer Meinung nach keine Be¬
rechtigung. Wir sind davon überzeugt, daß
auch bei uns durchgeführt werden kann, was
in anderen Ländern bereits eine gut einge¬
spielte Tatsache geworden ist. Man muß nur
einmal den Mut dazu aufbringen und diesen
verkaufsfreien Nachmittag einführen.
Die Kundschaft würde und müßte sich über¬

legen, daß cs bei dieser Einrichtung letzten En¬
des um eine Teilverwirklichung des Grundsatzes
geht: Der Mensch steht im Mittelpunkt der
Wirtschaft!
Natürlich dürfte dieser verkaufsfreie Nach¬

mittag kein Freibrief dafür sein, nun an den
Verkaufstagen die Arbeitszeit ins Uferlose zu

steigern, womöglich noch mit dem Hiuweis auf
die Freizeit an dem verkaufefreien Nachmittag.
Das wäre nicht Zweck der Einführung. Der
verkaufsfreie Nachmittag hat nur dann einen
Sinn, wenn er lediglich ein Ausgleich ist für
die unbedingt notwendige und auf das geringst¬
mögliche Maß beschränkte Ueberstundenzeit an
den übrigen Verkaufstagen,

Wie schon eingangs erwähnt, ist es eine Er¬
ziehungssache an der Kundschaft, ihre Tages-
•inkäufe zu einem Zeitpunkt zu wählen, der
nur in Ausnahmefällen, so z. B. für berufs¬
tätige Frauen, gegen Ladenschluß liegen sollte.
Wir fordern alle verantwortlichen Stellender

Regierung auf, schnellstens mit den Berufsor¬
ganisationen über diese Frage zu verhandeln
und sie in unserem Sinne zu lösen.

Die schnelle Lösung dieser Angelegenheit, die
keine undurchführbare Forderung ist, wirkt
sich auch ganz besonders für unsere Jugend
aus, die in den Geschäften beschäftigt ist, sei
es als Lehrlinge oder als angelernte Kräfte.
Denn gerade die Jugend muß in ihrer körper¬
lichen, geistigen und seelischen Entwicklung be¬
sonders geschützt werden.

Geht es denn wirklich nicht anders ?
Vor nicht langer Zeit wurde auf der Friseur¬

tagung in Bexbach wiederum der Ruf nach Ver¬
längerung der Lehrzeit im Friseurberuf erho¬
ben. Dieses Mal hatte man sich sogar einen Re¬
ferenten aus der Bundesrepublik ausersehen,
der hier im Saarland seine Meinung über die
Notwendigkeit der Lehrzeitverlängerung ver¬
breiten zu müssen glaubte. Wir wissen, daß der
Deutsche Gewerkschaftsbund sich im Gebiet
der Bundesrepublik genau »o entschlossen und
geschlossen gegen eine sogenannte Wiederein¬
führung der Vorkriegslehrzeiten wehrt.

Wir lassen ans auch durch Referenten aus
anderen Ländern nicht von der Notwendigkeit
einer solchen Maßnahme überzeugen, zumal
dann nicht, wenn Herr Treib auch in Bexbach
darauf hinzuweisen für notwendig erachtete,
daß „die Unterbewertung des Friseurberufes
und die wirtschaftliche Notlage einer großen
Anzahl von Betrieben zum Teil auf die fach¬liche Schwächen vieler Friseure zurückzu¬
führen seien“. (Siehe Bericht in der SVZ, Nr.
152. vom 4. 7. 1951.)

Erfreulicher waren einige Hinweise, wie man
dem Problem der Hebung der Friseurstandce zu
Leibe gehen will.
Wir sind weit davon entfernt, etwa den Ein¬

druck der Friseurtagung auch nur im gering¬
sten verkleinern zu wollen.
Was jedoch die Frage der Lehrzeitverlänge¬

rung angeht, haben wir eine ganze Reihe ernst¬
hafter Bedenken, die — und das soi ganz be¬
sonders betont — zu einem gewissen Teil auch
dadurch begründet sind, daß der uns vorliegen¬
de und vorgesehene Ausbildungsplan (nach er¬
folgter Verlängerung der Lehrzeit) nur in we¬
nigen Fällen überhaupt durchführbar sein dürf¬
te, weil eben in absehbarer Zeit das Friseurge¬
werbe immerhin noch sehr stark,gehemmt seinwird durch die Friscurbetriebe, deren Inhaber
noch nicht einmal jetzt die notwendigen fach¬
lichen Voraussetzungen haben, um einen guten
Berofenachwnch» heranzubilden.
Dagegen gehen wir in vielen anderen Fragen,

die" auf der Friseurtagung auf der Tagesordnung

Für Einführung der „Woche des BerufesEin Vorschlag dos Deutschen Gewerkschaftsbuirdos
Die Einführung der „Woche des Be1-- — ^ , f .. wund U»a UÖ-rutes“ in der Bundesrepublik wird vomDGB dem Innenministerium vorgeschla-gdn. In dem Vorschlag wird zum Aus¬druck gebracht, daß es notwendig sei,dem Wert beruflichen Könnens und derNotwendigkeit des Schutzeg der Jugendin Arbeit und Beruf aus volkswirtschaft¬lichen und Staatspolitikchen Gründen inder Oeffentlichkeit mehr Beachtung zuverschaffen. Deshalb schlägt der DGBvor, im Gebiet der Bundesrepublik all¬jährlich einmal und gleichzeitig in allenLändern und Gemeinden eine „Wochedes Berufes“ durchzuführen. Die „Wochedes Berufes“ soll u.a. dazu dienen,durch freiwillige Leistungsvergleiche fest¬zustellen, wie weit der Einzelne die vor-geschriebenen Ausbildüngsziele erreichthat und wie weit die Fach- und Berufs¬schule und der Ausbildungsbetrieb ihreVerpflichtungen gegenüber diem Lernen¬den und der Gemeinschaft erfüllt ha¬ben. An der beruflichen Ausbildung undFörderung des jungen Menschen wirkenBetrieb, Schule, Schulträger, Elternhausund Sozialpartner maßgeblich mit. DurchZusammenfassung dieser Kreise soll ein«

Krankenscheine
Der Betriebsrat des Neunklreher Eisenwerk«teilt mit:
Wir weisen uoehuial darauf hin, daß beiKrankheit oder Unfall die vom Arzt ausge¬stellte Arheifeunfähigkeitsbeseheimgung

auf derKrelsversieherungsanstalt
Neunkirchen-Sanr,Lutherttraße, abgegeben weiden muß.

Bai Unterlassung geht das Krankengeld ver¬lustig, ...I'- . ..

wirkungsvoll« Durchführung der vorge¬schlagenen „Woche des Berufes“ gesi¬chert werden. Der Personenkreis der Teil¬
nehmer soll sich auf all« in einem Brai-Tufsausbildungsverhältnis stehenden undauf alle in einem Beschäftigungsver¬
hältnis stehenden Arbeitnehmer bis zum
21. Lebensjahr erstrecken Die Teilneh¬
mer haben die Aufgabe, durch Leistungs¬
vergleiche und Ausstellungen den Gradihrer Bildung und Fähigkeiten zu erken¬
nen, um daraus Nutzen zu ziehen.

Die Erhöhung der Familienzulage
Die Erhöhung des Preisniveaus bedingtzwangsläufig «ine Erhöhung der den Fa¬milien zur Verfügung stehenden Geld¬mittel, sollen diese nicht in ihremLebensstandard weiter stark ab-

sinkem. In diesem Sinns ist auch diejetzt festgfelegte Erhöhung der Familien¬zulagen zu verstehen, wenn damit auchnicht d«r restlose Ausgleich gegenüberdem Preisniveau geschaffen ist.
Nach der von der Regierung bekannt-gegebenen Erhöhung ergeben sich jetztfolgende Sätze für die Familienzulagen,ab 1. Juli:

1. Das Frauen- oder
Unterhaltsgeld von 1400 auf 1600 Frs.

2. Das Kindergeld
a) für das 1. Kind von 1200 auf 1400 Frs.
b) für jedes weitere
Ktnd und für
elternlose Kinder v. 2400 auf 2800 Frs.

Die Arbeitgeber sind gehalten, für die
Zelt ab 1. Juli 1951 d& erhöhten Sätze
zu zahlen.

standen oder zuin Ausdruck gebracht wurden,
vollkommen mit den verantwortlichen Leitern
des saarländischen Friseurverbandes einig.
Auf jeden Fall werden wir unsere Jugend und

unsere Elternschaft auf dem laufenden halten
und bitten schon jetzt um einen zahlreichen
Besuch unserer Jugendvcrsammlung, deren Ter¬
min wir noch rechtzeitig in Presse und Rund¬
funk bekanntgegeben werden. R. B.

Neuaufnahmen zur Technischen
Abendschule des Saarlandes

Die Industrie- und Handelskammer des Saar¬
landes als gesehäf tsführende Trägerorganisa¬
tion der Technischen Abendschule gibt im Ein¬
vernehmen mit der Regierung des Saarlandes,
Ministerium für Kultus, Unterricht u. Volks¬
bildung bekannt:
Anläßlich des Schuljahrbeginne» am 3. Sep¬

tember 1951 nimmt die Technische Abendschule
des Saarlandes sowohl für die Allgemeinen Bc-
rufsfortbildungslohrgänge als auch für die Vor¬
bereitungslehrgänge zur Aufnahmeprüfung an
einer Höheren Technischen Lehranstalt Neu¬
aufnahmen vor.

Aufnahmebedingungen t
a) für die Allgemeinen Berufsfortbildungs-

lehrgänge (Fachrichtungen: Maschinenbau,
Elektrotechnik, Hütten- und Gießereiwe¬
sen, sowie Bauwesen).

Die Aufnahme erfolgt frühestens nach
vollendetem 17. Lebensjahr. Voraussetzung
ist eine abgeschlossene Volkssehulbildung
und eine mindestens dreijährige Berufstä¬
tigkeit.

b) für die VorbereitungsIehrgSnge zur Auf¬
nahmeprüfung an einer Höheren Techni¬
schen Lehranstalt (Fachrichtungen: Maschi¬
nenbau, Elektrotechnik, Architektur bezw.
Hochbau und Bauingenieurwesen).

Die Vorbereitungslehrgänge können auch von
anderen Interessenten besucht werden, z. B. zur
Vorbereitung auf den Eintritt in Fachschulen,
sowie zur Vorbereitung für die Aufnahmeprü¬
fung am Berufepädagogischen Institut.
Die Aufnähme erfolgt frühestens nach voll¬

endetem 16. Lebensjahr. Mindestvoraussetzung
ist eine abgeschlossene (achtjährige) Volksschul¬
bildung sowie der Nachweis einer bestehenden
Berufsausbildung (Lehre, Praktikum). Gute
Volksschul- und Berufsschulbildung sind durch
die letzten Zeugnisse nachzuweisen.

Anmeldungen bis Ende August-Anfang Sep¬
tember nehmen entgegen:
zu a) die Direktionen der Höheren Technischen

der Höheren Technischen Lehranstalt
Saarbrücken, der Gewerblichen Berufs-

, schulen in Völklingen, Dillingen und
Neunkirchen.

zu b) die Direktion der Gewerblichen Berufs¬
schulen in Saarbrücken. Völklingen,
Neunkirchen und Saarlouis.

Vp„ diesen Stellen sowie von der Industrie-
und Handelskammer werden auf Anforderung
Merkblätter, die über Einzelheiten Aufschluß
geben, kostenlos ausgehändigt.

Durchführung
von Kesseiwärteriehrgängen

durch die Technische Abendschule des Saar«
landen.

Im Rahmen der Technischen Abendschule des
Saarlandes führt die Industrie- und Handels¬
kammer des Saarlandes gemeinsam mit dem
Technischen Ueberwachungsverein Saarbrücken
zukünftig Lehrgänge für Kesselwärter durch.
Ueber Einzelheiten des Lehrstoffe« gibt ein
Merkblatt Aufschluß.
Anmeldungen zu dem ersten Kesselwärter-'

lehrgang, der voraussichtlich am 3. September
1951 in Saarbrücken beginnen wird, sind bei der
Industrie- und Handelskammer des Saarlandes,
Geschäftsstelle Saarbrücken 3, Schillerstraße 47
(Telefon 4616), bis spätestens Samstag, den 11.
August 1951, einzureichen. Dortselbst ist auch
das Merkblatt sowie der Anmeldevordruck er¬
hältlich.

Jütteilmgtn dec OctsqcuppeH
Itheinfahrt am 5. August 1

Der Ortsausschuß St. Ingbert teilt mit:
Die vom Ortsausschuß für den 19. 8. vorge*

sehene Rheinfahrt kann nicht durchgeführt wer«
rend, während diejenige am 5. 8. stattfindet,
.Wir machen die Teilnehmer darauf aufmerk«,
sam, daß kein Sammelvisum erteilt werden
kann; jeder Teilnehmer muß im Besitz eine!
gültigen Reisepasses sein.

»
Der Ortsausschuß St. Ingbert lädt alle Mit-]

glieder mit ihren Angehörigen zu einem Aus¬
flug ein, der am 15. 8. (Maria Himmelfahrt)
durchgeführt wird. Musikalische Darbietungen
und Kinderbelustiguagen sind vorgesehen. Ab¬
marsch uui 14.00 Uhr vom St. IngberterMarkt¬
platz.

*
Das Büro der Kreisgeschäftsstelle St
Ingbert, befindet sich ab 1. August 1951
in der St Barbarastraßie 6 (früher Neu¬
weiterstraße) in d^r Nähe des Karls¬
bergsaal.

Eimheitsgewerksch., Ortskartell Rohrbach
EINLADUNG

Das Ortskartell Rohibach veranstal¬
tet am Sonntag, dem 12. 8. 51, nachmit¬
tags 3 Uhr in der Anlage Lui+goldsluft
(Wolf) ein Gewerkschaftsfest mit Kinder¬
belustigung.
Hierzu werden die Kolleginnen und

Kollegen des Kreises St. Ingbert mit
ihren Familien herzlich eingeladen.

DieMargarine in der Volkswirtschaft
(Fortsetzung)

III. Die JFestigkeit der Margarine.
Der Margarinefabrikant kann die Festigkeit

der Margarine durch stärkere Beimischung ge¬
härteter Pflanzenfette bedeutend erhöhen. Je¬
doch sind diesem Vorgehen in der Temperatur
des menschlichen Körpers natürliche Grenzen
gesetzt. Der Schmelzpunkt der Margarine muß
immer unter 36 Grad liegen, wenn diese auf
der Zunge schmelzen und dadurch butterähn¬
lich schmecken soll. Bei mörderischer Sommer¬
hitze kann es Vorkommen, daß die normale
Grenze vom Fabrikanten ausnahmsweise über¬
schritten werden muß, wenn er seine Ware in
ansehnlichem Zustand in den Handel bringen
will. Die Hausfrau beanstandet aber dann leicht
den Geschmack der Margarine als talgig und
xiest daraus den unrichtigen Schluß, die Quali¬
tät sei verschlechtert worden. Wie leicht ver¬
ständlich, sind gehärtete Oele und Fette bedeu«
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tend teuerer als die nur raffinierten, weil sie ja
einen weiteren kostspieligen Fabrikatioosgang
durchgomncht haben. Der Sachverhalt liegt
also in diesem Falle gerade umgekehrt, wie
es der Laie nach seinem Gcschmacksernpfinden
beurteilt.

Genau wie die Naturbutter ist die Margarine
außerordentlich licht- und wärmeempfindlieh
und wird bei drückender Sommerhitze weich.
Als Anregung sei hierzu gesagt, daß in solchen
Fällen unsere Hausfrauen etwas Verständnis
haben und von der Margarine nicht mehr ver¬
langen sollen als von jedem anderen Fett, das
ja mich bei heißem Wetter weich wird bezw.
verläuft. Dabei ist es gerade für diese Jahres-1

zeit das beste, wenn man die Margarine vor
Wärme und Sonnenlicht schützt und kühl la¬
gert. Dabei ist darauf zu achten, daß Marga¬
rine nicht neben stark riechenden Eßwaren, wie
Fische, Käse und dergleichen, gestellt wird|
denn deren Geruch nimmt sie unweigerlich an,
Margarine bedarf genau wie alle anderen Arti¬
kel der Nahrungsmittelbranche einer pfleglichen
Behandlung.

(Fortsetzung folgt!)


